
 
  
  
  
  
Vereinfachter Zuwendungsnachweis gem. § 50 Abs. 4 Nr. 2 b) 
EStDV für Spenden bis zur Höhe von 300 Euro an die    
  
  

Hochschulgesellschaft Bonn-Rhein-Sieg e.V.  
  
  
  
  
  
Empfänger der Spende:  Hochschulgesellschaft Bonn-Rhein-Sieg e.V.,   

Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin  

Bankverbindung:  Kreissparkasse Köln, IBAN: DE23 3705 0299 0001 0410 03  

Höhe der Spende:  lt. Kontoauszug  

Zeitpunkt I Datum der Spende:  lt. Kontoauszug  

  
  
  
Angaben über die Freistellung des Empfängers:  

Wir sind wegen der Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe nach 

dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Sankt Augustin Steuer-Nr. 222/5736/0594 vom  

15.08.2025 für den letzten Veranlagungszeitraum 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des  

Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des  

Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur 

zur Förderung der o.g. Zwecke verwendet wird.  

  
  
  

Hinweis:  

Dieser Beleg kann für Zuwendungen unter 300 Euro zusammen mit einer Buchungsbestätigung eines  

Kreditinstituts (Kontoauszug) für den vereinfachten Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 4 Nr. 2 b)  

EStDV verwendet werden, um Zuwendungen steuerlich geltend zu machen. Für Zuwendungen über 

300,00 Euro ist als Nachweis eine Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 

erforderlich, die wir bei Bedarf gerne ausstellen.  

  


